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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer und 

Kollegen haben am 7. Dezember 1989 an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage mit der Nr. 4715/J 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie hoch sind die bisher zur Verfügung gestellten Bun

desmittel für den Hochwasserdamm und das Rückhalte

becken am Leithenbach in Heiligenberg ? 

2. Wurde das Projekt vor der Vergabe von Bundesmitteln 

vorn Bundesministerium fUr Land- und Forstwirtschaft 

auf seine Sinnhaftigkeit überprüft ? 

3. Wieviel land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen in

klusive der Ersatzflächen sind durch das Projekt be

troffen ? 

4. Wie ist der derzeitige Stand des Projektes 1" 

'- ... 

4671/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



-2-

Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Für die gegenständliche Maßnahme wurden bisher insgesamt 

6,622.500 S an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt, wovon 

1,062.500 Sauf projektierungsarbeiten und 5,560.000 S auf die 

bereits durchgeführte bzw. noch durchzuführende Grundbe

schaffung entfallen. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Die Grundlage für diese Maßnahme bildet die vor etwa 10 Jahren 

erstellte "wasserwirtschaftliehe Abfluß- und Systemplanung 

Aschach". In dieser Planung wurde das gesamte Einzugsgebiet der 

Aschach einer wasserwirtschaftlicl1en Betrachtung unterzogen. 

Dabei wurden einige Standorte für m6gliche RUckhalteanlagen 

untersucht und das gegenständliche RUckhaltebecken am 

Leitenbach als wasserwirtschaftlieh zweckmäßig und notwendig 

angesehen. Die wasserwirtschaftliehe Planung wurde im Bundes

ministerium für Land- und Forstwirtschaft geprüft und unter 

Berücksichtigung der daraus resultierenden Prioritäten befür

wortet. Dies betrifft insbesondere die angestrebte Maßnahme des 

Hochwasser-Rückhaltes zur Reduzierung der ansonsten zum Schutze 

der Siedlungen notwendigen linearen Regulierungsmaßnahmen. 

Sämtliche Maßnahmen an der Aschach wurden ab 1983 dieser Ab

flußplanung angepaßt, z.B. wurde bei der in den. Gemeinden Hart

kirchen und Pupping realisierten Regulierungsmaßnahme der Aus

baugrad wesentlich zurückgenommen, da auch hier das rd. 20 km 

oberhalb der Regulierungsstrecke zu situierende Rückhaltebecken 

noch wirksam wird. 
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Für die Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens wurden rd. 

317.000 m2 Grund abgelöst. Laut Schätzgutachten eines gericht

lich beeideten Sachverständigen sind davon rd. 130.000 m2 als 

"uneingeschränkte Ackerfläche" (Wertklasse I), rd. 102.500 m2 

als "absolutes Grünland" (Wertklasse 11) und rd. 84.500 m2 als 

"minderwertige Grundflächen = Feuchtwies~n" (Wertklasse 111) 

einzuschätzen. 

Mit dieser Maßnahme werden somit rd. 232.500 m2 landwirtschaft

liche Produktionsfläche aus der Bewirtschaftung genommen. Der 

gesamte einzulösende Flächenbedarf von 317.000 m2 wird dem 

öffentlichen wassergut übertragen. 

Zu Frage 4: 

Das technische Detailprojekt ist grundsätzlich fertiggestellt, 
ebenso die von der Bundes,,,asserbauvenlaltung in Auftrag ge

gebene detaillierte Vegetationskartierung. Die ebenfalls beauf

tragte ökologische Begleitplanung wird etwa Ende Feber 1990 

fertig, sodaß anschließend das technische Detailprojekt dieser 

Begleitplanung angepaßt werden kann. 

Der Bundesminister: 

~ 
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